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RS OGH 1982/11/10 6Ob631/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1982

Norm

ABGB §1336 C

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der die Grenzen der Sittenwidrigkeit nicht überschreitenden Verhältnismäßigkeit einer

vereinbarten Vertragsstrafe ist einerseits auf die Art und Bedeutung der zu schützenden Interessen des Gläubigers

Bedacht zu nehmen, andererseits aber auch auf die objektive und subjektive Schwere der Vertragsverletzung des

Schuldners.
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